
Az.: FB 24.1-173-Sch-007-03
Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schützten Landschaftsbestandteil ..Am Mühlstück" in der
Gemarkung Sommerhausen, Markt Sommerhausen, vom
09.02.2004

Aufgrund von Art. l2 Abs. I und 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4, Art. 45
Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 i.Y.m. Arr. 3l Abs. 2 Nr. 3 Bayer.
Naturschutzgesetz - BayNatSchG - (BayRS 791-1-U). in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1998 (GVBI S.
593), niletzt geändert durch Gesetz vom 24. April 2001 (GVBI S.
140), erlässt das Landratsamt Würzburg lblgende Verordnung:

$ l
Schutzgegenstand

(l) Das nahe des nordöstl ichen Ortsrarrdes von Sommer-
hausen gelegene Gebiet wird unter den in Abs. 3 näher be-
zeichneten Grenzen als Landschaftsbestandteil geschüta.

(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Fläche von
ca.2,5 ha und erhält die Bezeichnung ,,Arn Mühlstück".

(3) Die Grenzen des geschütaen Landschaftsbestandteiles er-
geben sich aus den Schutzgebietskarten M 1 : 5000 und
M 1 : 25000 (Anlagen l und 2), die Bestandteil dieser Ver-
ordnung sind.

Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Innenseite der
Schutzgebietsmarkierung auf der Karte M I : 5000 (An-
lage I ).

s2
Schutzzweck

Zweck des geschützen Landschaftsbestandteiles ist es, den
lokal bedeutsamen Hangstandort, der aus alten Weinbergen,
Gebüsch und natumahem Eichenmischwald besteht. zu erhalten.

s3
Verbote

( l) Nach ̂ rt. 12 Abs. I und 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4 I3ayNatSchG
ist es verboten, ohne Befreiung ($ 5) den geschützten
Landschaftsbestandteil zu zerstören. zu verändem oder zu
beeinträchtigen.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten,

l. bauliche Anlagen i. S. der Bayerischen Bauordnung -

BayBO- zu errichten, zu ändem oder deren Nutzung zu
ändem, Leitungen zu errichten oder zu verlegen, Stra-
ßen, Wege, Plätze, Pfade neu anzulegen oder bestehen-
de zu verändem sowie Bild- oder Schrifttafeln anzubrin-
gen,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Abla-
gerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen
vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger Weise
zu verändem,

3. die Lebensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere zu
stören oder nachteilig zu verändem, insbesondere sie
durch chemische oder mechanische Maßnahmen zu be-
einflussen,

4. Pf'lanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

5. Pt'lanzen oder Pflanzenbestandteilejeglicher Art zu ent-
nehmen, abzuschneiden oder zu beschädigen,

6. freilebenden Tieren nachzustellen, diese Tierezu beun-
ruhigen, zu fangen oder zu töten, Brut- und Wohn-
stätten oder Gelege solcher Tiere zu stören, fortzuneh-
men oder zu beschädigen,

7. die Flächen zu entwässem, zu düngen, aufzuforsten,
umzubrechen, in Ackerland umzuwandeln oder darauf
Tierhaltung zu betreiben,

8. Feuer zu machen, das Gelände zu verunreinigen sos ie
Gegenstände jeder Art aufzustellen, anzubringen oder
zu lagem,

9. zu reiten,

10. die Flächen mit Fahrzeugen aller Art zu befähren oder
diese dort abzustellen,

11. zu zelten, zu lagern. Modellspielgeräte fl iegen oder fah-
ren zu Iassen sowie Drachen oder ähnliche Gebilde f'lie-
gen zu lassen,

12. Haustiere frei laufen zu lassen,

13. Lännzuverursachen,

14. eine andere als die nach $ 4 dieser Verordnung zugelas-
sene wirtschaftliche Nutzuns auszuüben,

s4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten nach s\ 3 Abs. I und 2 dieser
Verordnung sind:

L die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Aufgaben des
Jagdschutzes (hierzu zählt auch die Errichtung von Ansitz-
leitem); die Errichtung von Wildfutterstellen - mit Ausnah-
me der Fütterung in Notzeiten (Art. 43 Abs. 3 Bayerisches
Jagdgesetz) - bedarf des Einvernehmens mit dem Landrats-
arnt Würzburg -Untere Naturschutzbehörde-; bei Fütterun-
gen in Notzeiten ist das Benehmen mit der Unteren
Naturschutzbehörde herzustel len,

2. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche und tbrstwirt-
schaftliche Nutzung aufden bisher entsprechend genutzten
Flächen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang.

3. die Unterhaltungsmaßnahmen an den öffentl. Wegen im ge-
setzlich zulässigen Umfang,

4. der Betrieb, die Unterhaltung, Wartung und Reparatur der
bestehenden Energieversorgungs-, Wasserversorgungs-
und Femmeldeanlagen,

5. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schildem,
die auf den Schutz oder die Bedeutung des Gebietes hinwei-
sen, oder von Wegemarkierungen, Wamtafeln, Ortshin-
weisen. Sperrzeichen oder sonstigen Absperrungen, wenn
die Maßnahme auf Veranlassung oder mit Zustimmung des
Landratsamtes Würzbure -Untere Naturschutzbehörde- er-
folgt.

6. die zur Erhaltung der Funktionsfühigkeit des Schutzgebietes
notwendigen und vom Landratsamt Würzburg -Untere

Naturschutzbehörde- angeordneten oder zugelassenen
Überwachungs-, Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen,
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7. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr liir Leben, Gesundheit oder be-
deutende Sachwerte erforderlich sind.

ss
Befreiungen

(l) Von den Verboten und Beschränkungen nach $ 3 dieser
Verordnung kann im Einzelfall Befreiung erteilt werden,
wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Befrei-
ung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte flihren würde und die Abweichung mit
den ötfentlichen Belangen i. S. des BayNatSchG,
insbesondere mit dem Schutzzweck des geschützten
Landschaftsbestandteiles. vereinbar ist oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten Be-
einträchtigung von Natur und Landschaft fuhren würde.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist das Landratsamt
Würzburs als Llntere Naturschutzbehörde.
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s6
Ordnungswidrigkeiten

(1) NachArt. 52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geldbuße
bis zu flinfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich
oder fahrlässig den Verboten des $ 3 Abs. 1 und Abs. 2 Nm.
1 bis 14 dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geldbuße
bis zu flinfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich
oder fahrlässig einer vollziehbaren Auflage zu einer Befrei-
ung nach $ 5 Abs. I dieser Verordnung nicht nachkommt.

$7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landkeises Würzburg in Kraft.

Würzburg, den 09 .02.2004
LANDRAISAMTWÜRZBTJRG

Waldemar Zorn
Landrat

Anlage 1: Flurkarte M I : 5000 (NW 76 - 48)
Anlage 2: 1 topografische Karte M I : 25000 (TK6226)
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Flurkarte M=1: 5000 -Anlage 1-
(Ausschnitt aus FK 76-48 )
Verordnung des Landratsamtes Wüzburg über
den geschutäen Landschaftsbestandteil Äm
MühlstücK, Gemarkung Sommerhausen,
Gemeinde Sommerhausen, Landkreis
Wüzburg vom 09.02.2AA.
Die Kade ist Bestandteil der Verordnung.

Wüzburg , den 09.02.2W4.
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Topografische Karte M=1: 25000 -Anlage 2-
(Ausschnitt aus TK 6226)
Verordnung des Landratsamtes Wüzburg
über den geschützten
Landschaftsbestandteil,,Am Mühlstück"'
Gemarkung Sommerhausen, Gemdnde
Sommerhausen, Landkreis WÜrzburg vom
09.02.2004.
Die Karte ist Bestandteil der Verordnung

Würzburg , den 09.02.2044
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Az.: FB ll 5-941/2004-303
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Grundschul-
verbandes Eibelstadt für das Haushaltsjahr 2004

T

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Grundschulverband Eibelstadt

(Landkreis Würzburg)
für das Haushaltsjahr 2004

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes- BaySchFG-, Art.40 Abs. I KommZG sowie derArt.
63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende
Haushaltssatzung:

s1
Der in der Anlage beigefligte Haushaltsplan flir das Haushalts-
jahr 2004 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
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s2
Kreditaufirahmen für Investitionen und Investitionsfiirde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

$3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.

$4
Schulverbandsumlage

l. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Um-

lagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2004 auf 205.660,00 €
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die
Mitgl ieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsum-
lage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom l. Oktober
2003 auf 242 Yerbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwalhrngsumlage u'ird je Verbandsschüler auf 849,83 €
festgesetzt.

4. Eine Investitionsumlase wird nicht erhoben.
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in den Einnahmen und Aussaben mit

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Auseaben mit

ab.

272.360,00 €

20.000,00 €
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